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Neunkirchen-Wellesweiler, 19.11.2020 

 

 

Elterninformation 
 

 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

da die Zahlen der Covid-19-Erkrankungen steigen, der reguläre Schulbetrieb aber aufrechterhalten 

werden soll, ist eine Verstärkung der Hygienemaßnahmen dringend erforderlich. Um eine Durchmi-

schung der Lerngruppen auf ein geringes Maß zu reduzieren, wird in den Klassen 5 bis 10 nicht mehr 

die Jahrgangsstufe, sondern der Klassenverband als feste Bezugsgruppe definiert.  

 

Einzige Ausnahme bilden in der Klassenstufe 9 die schriftlichen Prüfungsfächer Deutsch und Mathe-

matik sowie die 2. Fremdsprache Französisch wegen der kleinen Gruppengröße. In diesen genannten 

Fächern ist die jeweilige Lerngruppe die feste Bezugsgruppe. 

 

Mit dieser Elterninformation erhalten Sie einen Auszug aus dem Rundschreiben des Ministeriums für 

Bildung und Kultur vom 17.11.2020 mit der Bitte um Beachtung. 

 

Bis Ende des ersten Schulhalbjahres gelten für den Religions- und Ethikunterricht folgende mit den 

Kirchen vereinbarte Regelungen: 

 

1. Der Religions- und Ethikunterricht findet grundsätzlich im Klassenverband statt. Alle Schüle-

rinnen und Schüler einer Klasse sind während des Religions- bzw. Ethikunterrichtes anwesend. 

2. Die Schulleitung entscheidet, welche Lehrkraft in welcher Klasse unterrichtet. 

3. In der Klasse wird entweder Evangelische Religion, Katholische Religion oder Allgemeine 

Ethik entsprechend dem jeweils gültigen Lehrplan unterrichtet.  

4. Schülerinnen oder Schüler, die bzw. deren Erziehungsberechtigte eine Teilnahme ablehnen, er-

halten Arbeitsmaterialien und Arbeitsaufträge, die nach Möglichkeit von der bisherigen Fach-

lehrkraft zur Verfügung gestellt werden. Sie werden von der in der Klasse unterrichtenden 

Lehrkraft lediglich beaufsichtigt. 

5. Die Halbjahresnoten für die nicht oder freiwillig am Unterricht teilnehmenden Schülerinnen 

und Schüler erteilt die bisher unterrichtende Fachlehrkraft auf Grundlage der bisher erbrachten 

Leistungen. Falls Schülerinnen und Schüler freiwillig am für sie „fachfremden“ Unterricht teil-

nehmen, können dabei die Eindrücke der unterrichtenden Lehrkraft und mögliche Leistungs-

nachweise bei der gemeinsamen Findung einer fachlich-pädagogisch begründeten Gesamtnote 

einfließen. 

 

Im Rundschreiben vom 17.11.2020 wird auch festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler im Sportun-

terricht MNB tragen müssen. 
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Ebenso kann der Wahlpflichtbereich (WPB) nicht mehr klassenübergreifend unterrichtet werden, mit 

Ausnahme des Französischunterrichtes. Nach unseren personellen, räumlichen und sächlichen Gege-

benheiten wird die Schulleitung schnellstmöglich nach einer Lösung suchen, welche sie den Schülerin-

nen und Schülern zeitnah mitteilen wird. 

 

In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die Tatsache, dass angesichts der Corona-Pandemie 

in diesem Schuljahr kein Tag der offenen Tür stattfinden wird. Dies hat natürlich zur Folge, dass der 

für 14.12.2020 geplante Ausgleichstag auch nicht durchgeführt wird. Ich bitte Sie höflich, diese Än-

derung zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Gemeinsam können wir es sicherlich schaffen, Voraussetzung ist allerdings, dass sich alle an die 

AHA+L-Regeln (=Alltagsmaske, Hygiene, Abstand von 1,50m und Lüften) halten. Gerade das Ab-

standhalten fällt unseren Schülerinnen und Schülern auf dem Schulhof, wo sie keine MNB tragen müs-

sen, sehr schwer. Wenn die Abstandsregel nicht eingehalten wird, sehen wir uns gezwungen, das Tra-

gen der MNB auf dem Schulhof verpflichtend einzuführen, wie es im Musterhygieneplan des MBK 

vom 17.11.2020 festgeschrieben steht. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, dass Abstandhal-

ten die beste Schutzmaßnahme vor einer Ansteckung ist und daher unbedingt beachtet werden soll. 

Vielen Dank! 

 

Zu guter Letzt habe ich noch eine Bitte: Es ist für uns und Sie sehr wichtig, dass wir eine gut funktio-

nierende Kommunikation über die App Sdui praktizieren können. Bitte melden Sie sich umgehend bei 

uns, wenn Sie oder Ihr Kind noch keinen Zugang zu Sdui besitzen oder dieser nicht funktioniert. Au-

ßerdem sollten Ihre Kinder Zugang zu der App Microsoft Teams haben, welche wir als Lernplattform 

nutzen. 

 

Ihnen allen wünsche ich alles Gute und bleiben Sie gesund. 

 

Freundliche Grüße 

 

 
Stephanie Urschel, Schulleiterin 

 

 


